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welche Nebenleistung mit geldwertem Vorteil ist in 
Deutschland nach wie vor am beliebtesten? Richtig, 
der Firmenwagen. Vor allem in Führungspositionen 
und im Außendienst überlassen viele Unternehmen 
ihren Mitarbeiten einen Dienstwagen, der auch privat 
genutzt werden darf.

Gerade bei der Privatnutzung des Wagens wird es 
steuerlich aber schnell komplizierter als gedacht: 
Zahlt der Arbeitnehmer für private Fahrten ein so-
genanntes Nutzungsentgelt an den Arbeitgeber, ist 
dies  bei der Besteuerung zu berücksichtigen. Dazu 
hat das Bundesministerium der Finanzen nun ein  
Schreiben veröffentlicht, nach dem der Bundes- 
finanzhof im letzten Jahr in mehreren Urteilen zu die-
sem Thema Stellung bezogen hat. Alles Wissenwerte 
dazu stellen wir Ihnen im Beitrag ab Seite 7 vor.

Wir sind bestrebt, uns und Ihre DOMUS plus konti-
nuierlich weiterzuentwickeln. Und führen daher im 
vorliegenden Heft die neue Rubrik „Aktuelle Fach-
beiträge“ ein. Hier beleuchten unsere Steuerexperten 
von nun an regelmäßig ein Thema und machen den 
Anfang mit der Umsatzsteuer. Mit diesem neuen An-
gebot möchten wir Ihnen eine größere Bandbreite an 
Informationen zur Verfügung stellen und freuen uns 
wie immer über Ihr Feedback: Wenn Ihnen ein Beitrag 
besonders gefallen hat oder Sie Hinweise haben, wo 
wir noch besser werden können - sprechen Sie uns an.

Herzlichst, Ihre
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Zwei Änderungsgesetze (Zweites Gesetz zur 
Entlastung insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft von Bürokratie, BStBl 2017 I, S. 890 
und Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken 
im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen, 
BGBl 2017 I, S. 2074) sind in Kraft getreten und 
beinhalten – vornehmlich rückwirkend zum 
1.  Januar 2017 – steuerliche Erleichterungen 
und Vereinfachungen im Umgang mit kleineren 
Beträgen:

Kleinbetragsrechnungen

 ■ Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen 
wurde angehoben. Rechnungen, deren 
Gesamtbetrag 250 Euro (bisher: 150 Euro) 
nicht übersteigt, müssen weniger Pflichtan-
gaben enthalten.  Beispielsweise sind die 
Angaben zum Leistungsempfänger und 
zum Ausweis des Umsatzsteuerbetrags 
entbehrlich.

Lohnsteuer

 ■ Lohnsteuer-Anmeldungen sind viertel-
jährlich abzugeben, wenn die abzuführen-
de Lohnsteuer für das vorangegangene Ka-
lenderjahr mehr als 1.080 Euro, aber nicht 
mehr als 5.000 Euro (bisher: 4.000 Euro) 
betrug. 

 ■ Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer 
bei kurzfristig Beschäftigten darf der Ar-
beitslohn während der Beschäftigungsdau-
er 72 Euro (bisher: 68 Euro) durchschnitt-
lich je Arbeitstag nicht übersteigen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter 

 ■ Die Grenze für die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten geringwertiger Wirt-
schaftsgüter (GWG), die nach dem 31. De-
zember 2017 angeschafft oder hergestellt 
werden, wird von 410 Euro auf 800 Euro an-
gehoben. Betragen die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten weniger als 250 Euro 
(bisher 150 Euro), können sie sofort als 
Aufwand erfasst werden, ohne in ein be-
sonderes, laufend zu führendes Verzeich-
nis aufgenommen zu werden. 

 ■ Für nach dem 31. Dezember 2017 ange-
schaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter, 
deren Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten über 250 Euro (bisher: 150  Euro), 
aber nicht mehr als 1.000 Euro betragen, 
kann ein über fünf Jahre gleichmäßig ab-
zuschreibender Sammelposten gebildet 
werden.

Aktuelle GesetzesänderunGen

 Gesetze zur BÜrOkrAtIeentlAstunG

Zwei Änderungsge-

setze sehen steuerliche 

Erleichterungen mit 

kleinen Beträgen vor.

Die Übertragung eines 

Gewerbebetriebs unter 

Vorbehaltsnießbrauch 

ist nicht steuerneutral.

 ■ BFH-Urteil vom 25 . Januar 2017, X R 59/14
Ein Gewerbetreibender kann seinen Betrieb,  
z. B. im Rahmen der vorweggenommenen Erb-
folge, an seinen Nachfolger übergeben, ohne 
dass stille Reserven aufgedeckt werden müssen.  
Voraussetzungen sind, dass die Übertragung 
unentgeltlich erfolgt und der Gewerbetreiben-
de seine bisherige gewerbliche Tätigkeit ein-
stellt. 

In einem Fall, in dem sich der Gewerbetrei-
bende nach der Übertragung an der einzigen 
wesentlichen Betriebsgrundlage einen Nieß-
brauch vorbehalten hatte und diese weiterhin 
gewerblich nutzte, hat der Bundesfinanzhof 
eine steuerneutrale Übertragung verneint.

Die Mutter (Gewerbetreibende) hatte ihr 
Grundstück, auf dem sich eine von ihr verpach-

 VOrBeHAltsnIeßBrAuCH VerHIndert 
   steuerneutrAle BetrIeBsÜBertrAGunG 
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Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszim-

mers sind jährlich bis 

zu 1.250 Euro steuer-

lich abzugsfähig.

Abfindungen bei 

einvernehmlicher Be-

endigung des Arbeits-

verhältnisses unterlie-

gen dem ermäßigten 

Steuersatz.

tete Gaststätte befand, unentgeltlich auf ihren 
Sohn übertragen. Gleichzeitig behielt sie sich 
den Nießbrauch vor und verpachtete weiterhin 
die Gaststätte. Die Übertragung des Grund-
stücks stellt vielmehr eine gewinnrealisierende 
Entnahme dar, die zur Aufdeckung der stillen 
Reserven führt.

Hinweis: 

Bei der unentgeltlichen Übertragung eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs kann 
sich der Übertragende den Nießbrauch am 
Betrieb vorbehalten, ohne dass dies zur Aufde-
ckung der stillen Reserven führt.

 HäuslICHes ArBeItszIMMer – 
   keIne MeHrFACHe nutzunG des HÖCHstBetrAGs

 steuerBeGÜnstIGte ABFIndunG 
   BeI AuFlÖsunGsVertrAG

 ■ BFH-Urteil vom 25 . April 2017, VIII R 52/13
Wem für die Erledigung seiner beruflichen oder 
betrieblichen Tätigkeiten kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht, der kann die für die 
Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers 
entstehenden Aufwendungen jährlich bis zu 
1.250 Euro steuerlich geltend machen. 

Wird das Arbeitszimmer im Rahmen mehre-
rer Einkunftsarten – beispielsweise für nicht-
selbstständige und freiberufliche Tätigkeit – 
genutzt, kann der Höchstbetrag aber nicht für 
jede dieser Tätigkeiten gesondert (mehrfach) 
in Anspruch genommen werden. Auch ist der 
Höchstbetrag nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs  nicht unter Bildung von Teilhöchst-
beträgen auf die einzelnen Einkunftsarten auf-
zuteilen. Vielmehr sind die Aufwendungen für 

das häusliche Arbeitszimmer zeitanteilig den 
verschiedenen Einkunftsarten zuzuordnen. Die 
dem Grunde nach abzugsfähigen Aufwendun-
gen können sodann insgesamt bis zum Höchst-
betrag abgezogen werden.

Auch wer mehrere Wohnungen hat und darin 
für seine Tätigkeit mehrere häusliche Arbeits-
zimmer nutzt, kann jährlich nicht mehr als ins-
gesamt 1.250 Euro an Aufwendungen geltend 
machen. 

Die Aufwendungen sind nur dann ohne Be-
schränkung auf den Höchstbetrag abziehbar, 
wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und berufli-
chen Betätigung bildet.

 ■ FG Münster, Urteil vom 17 . März 2017, 1 K 
3037/14

Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene 
oder entgehende Einnahmen gewährt werden, 
gehören zu den einkommensteuerpflichtigen 
Einkünften.

Unter bestimmten Voraussetzungen unterlie-
gen Entschädigungen als außerordentliche Ein-
künfte einem besonderen (ermäßigten) Steuer-
satz (sog. Fünftelregelung). 

Die Zahlung einer Abfindung wegen einer 
vom Arbeitgeber veranlassten Auflösung des 
Dienstverhältnisses stellt in der Regel eine sol-
che Entschädigung dar. Die Abfindung kann 
ermäßigt besteuert werden, wenn eine Zusam-
menballung von Einkünften vorliegt. Eine Zu-
sammenballung von Einkünften liegt vor, wenn 
ein Arbeitnehmer infolge der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses einschließlich der Abfin-
dung in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum 
insgesamt mehr erhält, als er bei ungestörter 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten 
würde.

In einem vom Finanzgericht Münster entschie-
denen Fall wurde das Arbeitsverhältnis zur 
Vermeidung von Konflikten von Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber durch einvernehmlichen 
Auflösungsvertrag vorzeitig beendet. Das Ge-
richt entschied, dass die Abfindung ermäßigt 
besteuert werden kann. Der einvernehmliche 
Auflösungsvertrag schließe die ermäßigte Be-
steuerung nicht aus.

Es wurde Revision gegen das Urteil eingelegt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend ent-
scheiden (Az. BFH: IX R 16/17).
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 keIn VerlustAusGleICH 
   BeI neGAtIVeM kApItAlkOntO 

 reAlteIlunGsGrundsätze BeI AussCHeIden 
   Aus eIner MItunterneHMersCHAFt  

 GrunderWerBsteuer BeI AuFstOCkunG 
   eIner BeteIlIGunG

 ■ BFH-Urteil vom 18 . Mai 2017, IV R 36/14
Wird das Kapitalkonto eines Kommanditisten 
unter Berücksichtigung einer negativen Ergän-
zungsbilanz negativ, sind Verluste, die zur Erhö-
hung des negativen Kapitalkontos führen, nicht 
ausgleichsfähig. 

Diese Folgen ergeben sich auch, wenn, wie im 
entschiedenen Fall, eine negative Ergänzungs-
bilanz aufgrund der Übertragung stiller Reser-
ven zu bilden war, die in Folge der Einbringung 

von Mitunternehmeranteilen zum gemeinen 
Wert aufgedeckt worden sind und die in der Er-
gänzungsbilanz erfassten Minderanschaffungs-
kosten anteilig gewinnwirksam auszubuchen 
waren. 

Für das damit einhergehende Negativkapital in 
der Ergänzungsbilanz steht eine tatsächlich in 
das Gesamthandsvermögen geleistete Einlage 
nicht als Verlustausgleichsvolumen zur Verfü-
gung.

 ■ BFH-Urteil vom 16 . März 2017, IV R 31/14
Scheidet ein Gesellschafter gegen Sachwert-
abfindung aus einer Personengesellschaft aus, 
kann eine sog. gewinnneutrale Realteilung vor-
liegen. Dies ist nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs u.a. dann der Fall, wenn eine Mitun-
ternehmerschaft aufgelöst, der Gewerbebetrieb 
damit aufgegeben und das vorhandene Gesell-
schaftsvermögen unter den Gesellschaftern 
aufgeteilt wird (echte Realteilung).

Die Grundsätze der Realteilung sind nach Auf-
fassung des Bundesfinanzhofs nicht nur bei 
Sachwertabfindungen mit Teilbetrieben oder 
Mitunternehmeranteilen anzuwenden, son-

dern auch bei der Sachwertabfindung mit ein-
zelnen Wirtschaftsgütern. Besteht die Gesell-
schaft trotz Ausscheidens (mindestens) eines 
Gesellschafters unter Mitnahme seines mitun-
ternehmerischen Vermögens weiter, handelt es 
sich um eine sog. unechte Realteilung.

Voraussetzung für die Anwendung der Rege-
lungen über die Realteilung ist, dass der Aus-
geschiedene die übernommenen Wirtschafts-
güter weiterhin in einem anderen eigenen 
Betriebsvermögen verwendet. Sodann wird 
ihm die Übertragung der Wirtschaftsgüter zu 
Buchwerten - ohne Aufdeckung der stillen Re-
serven - ermöglicht.

 ■ BFH-Urteil vom 17 . Mai 2017, II R 35/15
Der Kommanditist einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft (KG) verkauft innerhalb 
von fünf Jahren in mehreren Schritten seine 
hälftige Beteiligung an eine weitere GmbH & 
Co. KG. Der Verkauf wurde auch im Handelsre-
gister eingetragen. Außerdem bot er innerhalb 
der fünf Jahre dem Erwerber die andere Hälfte 
seiner Beteiligung zum Kauf an. 

Bis zur Annahme des Angebots gewährte der 
Erwerber dem Kommanditisten ein Darlehen, 
zu dessen Sicherung die verbliebene Komman-
ditbeteiligung abgetreten wurde. In der Siche-

rungsabtretung war auch eine Rückabtretung 
vereinbart für den Fall der Darlehnsrückzah-
lung. Sicherungsabtretung und Rückabtretung 
wurden weder im Handelsregister eingetragen 
noch dem Finanzamt angezeigt.

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt recht, 
das einen grunderwerbsteuerlichen Erwerb be-
steuerte. Die erwerbende GmbH & Co. KG wur-
de als Treuhänderin handels- und zivilrechtlich 
Gesellschafterin. Innerhalb von fünf Jahren hat 
sich damit der Gesellschafterbestand zu 100 
Prozent geändert. Die Rückabtretung wurde 
nicht berücksichtigt. 

Verluste zur Erhö-

hung eines negativen 

Kapitalkontos oder 

einer negativen Ergän-

zungsbilanz sind nicht 

ausgleichsfähig.

Eine sog. gewinn- 

neutrale Realteilung 

bei Ausscheiden 

eines Gesellschafters 

aus einer Personen-

gesellschaft ist gegen 

Abfindung möglich.

Das Kaufangebot 

einer Beteiligung zu 

insgesamt mindestens 

95 Prozent löst Grund-

erwerbsteuer hinsicht-

lich der Gesellschafts-

grundstücke aus.
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 VertrAGlICHe BezuGnAHMe In eIner reCHnunG 
   BzW. GutsCHrIFt 

 keIn GeWerBlICHer GrundstÜCksHAndel 
   BeI nur GeplAnteM OBJektVerkAuF

 ■ BFH-Urteil vom 16 . März 2017, V R 27/16
Wer sich in einer Rechnung zu Unrecht als leis-
tender Unternehmer bezeichnet, schuldet die 
ausgewiesene Umsatzsteuer. Wird allerdings in 
der Rechnung auf einen Vertrag Bezug genom-
men, aus dem sich der leistende Unternehmer 

eindeutig ergibt, liegt es nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs nahe, die Rechnung als ord-
nungsgemäß anzusehen. 

Dies gilt auch, wenn mittels Gutschrift abge-
rechnet wird. Bei der Auslegung darf sich die »  

 ■ BFH-Urteil vom 5 . April 2017, X R 6/15
Ein Vermessungsingenieur erwarb 1992 ein 
Grundstück (Kaufpreis 150.000 Euro) und stell-
te einen Bauantrag für ein Bürohaus. Der An-
trag auf Erteilung der Baugenehmigung wurde 
zurückgewiesen. Der Vermessungsingenieur 
bemühte sich vergeblich, dieses Grundstück 
zu veräußern. Die im Zusammenhang mit dem 
Erwerb angefallenen Schuldzinsen machte er 
zunächst als Werbungskosten aus Vermietung 
und Verpachtung, später, ab dem Jahr 2005, als 
Betriebsausgaben im Rahmen eines Gewerbe-
betriebs in Gestalt eines gewerblichen Grund-
stückshandels geltend. In diesem Zusammen-
hang nahm er auch eine Teilwertabschreibung 
von 106.000 Euro auf das Grundstück vor.

Der Bundesfinanzhof lehnte die Teilwertab-
schreibung ab, da kein gewerblicher Grund-
stückshandel vorliegt. Selbst wenn der Ver-
messungsingenieur ursprünglich einen 
gewerblichen Grundstückshandel unterhalten 
hätte, wäre dieser später durch einen erfolgs-
neutralen Strukturwandel (Wegfall der Ge-
winnerzielungsabsicht) zum Liebhabereibe-
trieb geworden. Der ursprünglich verfolgte Plan 
zur Veräußerung hat sich zerschlagen und eine 
kontinuierliche Verlustperiode hatte begonnen. 
Der Vermessungsingenieur hat darauf nicht 
ausreichend reagiert und mangels neuer Pla-
nungen auch nicht zu erkennen gegeben, dass 
die (etwaige) Betriebsfortführung ernstlich auf 
eine am Markt erfolgreiche Tätigkeit gerichtet 
war. Er hat auf glückliche Umstände gebaut, 
statt konkrete Pläne zu entwickeln.

Um nicht in die Liebhaberei zu geraten, hätte er 
das Grundstück entweder in sein Privatvermö-
gen überführen oder es mit Verlust verkaufen 

können, so der Bundesfinanzhof. Das Gericht 
nimmt außerdem an, dass es das Motiv des 
Vermessungsingenieurs war, auf eine Wertstei-
gerung des Grundstücks zu vertrauen und spä-
ter einen Veräußerungsgewinn zu erzielen. Das 
jedoch ist nach einer so langen Haltephase kei-
ne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen eines 
etwaigen gewerblichen Grundstückshandels, 
sondern regelmäßig privater Natur. 

Anmerkung zum gewerblichen Grundstücks-
handel:

Zur Abgrenzung zwischen privater Vermö-
gensverwaltung und gewerblicher Tätigkeit 
haben Rechtsprechung und Verwaltung die 
Grundsätze aufgestellt, dass die Anschaffung 
und Veräußerung von mehr als drei Objekten 
innerhalb von fünf Jahren einen gewerblichen 
Grundstückshandel begründet (sog. Drei-
Objekt-Grenze). Objekte sind Ein- und Zwei-
familienhäuser, Eigentumswohnungen, Mehr-
familienhäuser und auch Gewerbeimmobilien. 
Zählobjekte sind nur solche Objekte, bei denen 
ein enger zeitlicher Zusammenhang (nicht 
mehr als fünf Jahre) zwischen Erwerb und Ver-
äußerung besteht.

Liegt gewerblicher Grundstückshandel vor, un-
terliegt die Privatperson / Personengesellschaft 
der Gewerbesteuer, wenn dies nicht bereits 
wegen anderer gewerblicher Tätigkeit gegeben 
ist. Bei Wohnungsgesellschaften (Kapitalgesell-
schaften), die bereits kraft Rechtsform der Ge-
werbesteuer unterliegen, ist zu beachten, dass 
die sog. „erweiterte Kürzung“ bei der Gewerbe-
steuer bei Vorliegen des gewerblichen Grund-
stückshandels versagt wird.

Wird ein Objekt entge-

gen der ursprünglichen 

Planung nicht verkauft, 

ist es kein Zählobjekt 

für den gewerblichen 

Grundstückshandel.

Die vertragliche Bezug-

nahme in einer Rech-

nung bzw. Gutschrift 

steht der Annahme 

eines unberechtig-

ten Steuerausweises 

entgegen. 
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 uMsAtzsteuerpFlICHtIGe dACHsAnIerunG 
   FÜr pHOtOVOltAIkAnlAGe

 ■ FG München, Urt . v . 10 .05 .2017, 3 K 1776/14
Ein Unternehmer (U) schloss mit dem Eigen-
tümer (E) eines Mehrfamilienhauses einen 
Gestattungsvertrag (Laufzeit 20 Jahre) über 
die Installation und den Betrieb einer Photo-
voltaikanlage (PVA). U hatte das Recht, eine 
entsprechende Anlage zu installieren und das 
Dach seinen Anforderungen entsprechend her-
zurichten. 

U beauftragte einen Dachdecker mit der 
Dachsanierung und der Anpassung der Dach-
flächen zwecks Aufbaus der PVA. Hierfür wur-
den ihm 60.000 Euro zzgl. 19 Prozent Umsatz-
steuer in Rechnung gestellt. Den von U geltend 
gemachten Vorsteuerabzug ließ das Finanzamt 
zwar zu, sah aber in dem Sachverhalt einen 
tauschähnlichen Umsatz des U. Dieser liegt vor, 
wenn das Entgelt für eine sonstige Leistung in 
einer Lieferung oder sonstigen Leistung be-
steht.

U hatte nach Auffassung des Finanzamts die 
Dachsanierung an E weitergeliefert, der Eigen-
tümer der durch die Dachsanierung erstellten 
Dachteile geworden war. Außerdem habe U 

dem E durch die Dachsanierung einen wirt-
schaftlichen Vorteil zugewandt. Das Entgelt 
für diese Lieferung liege somit in den Kosten 
der Dachsanierung. Weil U seine Umsätze nach 
vereinnahmten Entgelten versteuerte (sog. 
Ist-Besteuerung), verteilte das Finanzamt den 
Betrag von 60.000 Euro auf die Vertragslaufzeit 
von 20 Jahren.

Das Finanzgericht München  gab dem Finanz-
amt in vollem Umfang recht und verwies auf die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs  zur um-
satzsteuerlichen Behandlung von Mieterein-
bauten. Diese sind als Lieferungen des Mieters 
an den Eigentümer aber nur steuerbar, wenn sie 
entgeltlich erfolgen. Unter Berücksichtigung al-
ler Umstände dieses Falls war die Lieferung der 
Dachsanierung von U an E nach Auffassung des 
Finanzgerichts entgeltlich. U kann damit im Er-
gebnis zwar den vollen Vorsteuerabzug aus der 
Dachsanierung geltend machen, muss jedoch 
im Gegenzug Umsatzsteuer auf die Weiterliefe-
rung derselben an E abführen.

Das Urteil ist rechtskräftig (ähnlich BFH-Urteil 
vom 16. November 2016, V R 35/16)

 ■ Sächsisches FG, Urteil vom 1 . Februar 2017, 
2 K 1209/16

Eine Rechnung kann berichtigt werden, wenn 
sie nicht alle notwendigen Angaben enthält 
oder die Angaben in der Rechnung unzutref-
fend sind. 

Diese Voraussetzungen sind nur gegeben, wenn 
die ursprüngliche Rechnung falsche oder un-
vollständige Angaben enthielt. Eine weder 

unvollständige noch unrichtige Rechnung ist 
nicht berichtigungsfähig. Die „Berichtigung“ ei-
ner korrekten Rechnung, die hierdurch ggf. erst 
falsch würde, ist unbeachtlich. In diesem Fall 
behält die ursprünglich richtige und vollständi-
ge Rechnung ihre Gültigkeit.

Revision gegen das Urteil wurde eingelegt. Der 
Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den (Az. BFH: XI R 10/17).

 BerICHtIGunG eIner reCHnunG 

Die Dachsanierung 

durch den Photovol-

taikbetreiber ist eine 

umsatzsteuerpflichtige 

Leistung an den Haus-

eigentümer. 

Die Berichtigung einer 

bereits korrekten Rech-

nung ist unbeachtlich. 

Finanzverwaltung nicht nur auf die Prüfung 
der Rechnung/Gutschrift selbst beschränken, 
sondern muss auch die vom Steuerpflichtigen 
beigebrachten zusätzlichen Informationen be-
rücksichtigen.

Der Bundesfinanzhof hat offen gelassen, ob eine 
an einen Nichtunternehmer erteilte Gutschrift 
eine Steuerschuld des Nichtunternehmers auf-
grund eines Steuerausweises begründen kann.
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Aktuelles Aus der FInAnzVerWAltunG

lOHnsteuerlICHe BeHAndlunG der ÜBerlAssunG 
eInes BetrIeBlICHen krAFtFAHrzeuGs 

Das BMF hat zur lohn-

steuerlichen Behand-

lung vom Arbeitnehmer 

selbst getragener 

Aufwendungen bei 

der Überlassung eines 

betrieblichen Kraft-

fahrzeugs Stellung 

genommen.

 ■ BMF-Schreiben vom 21 . September 2017,  
IV C 5-S 2334/11/10004-02, 2017/0613843

Das BMF hat zur lohnsteuerlichen Behandlung 
vom Arbeitnehmer selbst getragener Aufwen-
dungen bei der Überlassung eines betrieblichen 
Kraftfahrzeugs Stellung genommen. 

Die gesetzlich verankerte „Pauschale Nutzungs- 
wertmethode“ (1 Prozent-Regelung, 0,03 Pro-
zent-Regelung) besagt, dass der geldwerte Vor-
teil aus der Gestellung eines Dienstwagens mo-
natlich pauschal mit 1 Prozent des inländischen 
Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung 
zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen 
einschließlich der Umsatzsteuer zu bewerten 
ist (§ 8 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 6 Absatz 1 Num-
mer 4 Satz 2 EStG). 

Der geldwerte Vorteil ist grundsätzlich um mo-
natlich 0,03 Prozent des Listenpreises für jeden 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte zu erhöhen, wenn 
das Kraftfahrzeug auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
Fahrten genutzt werden kann. Die Begrenzung 
des pauschalen Nutzungswerts auf die Gesamt-
kosten ist zu beachten.

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Rege-
lung sowie den Urteilen des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 30. November 2016, Az. VI R 49/14 
und Az. VI R 2/15 gilt nach dem BMF-Schreiben 
zur lohnsteuerlichen Behandlung vom Arbeit-
nehmer selbst getragener Aufwendungen bei 
der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahr-
zeugs Folgendes:

Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber 
oder auf dessen Weisung an einen Dritten zur 
Erfüllung einer Verpflichtung des Arbeitge-
bers (abgekürzter Zahlungsweg) für die außer-
dienstliche Nutzung eines betrieblichen Kraft-
fahrzeugs, insbesondere für die Nutzung zu

 ■ privaten Fahrten,

 ■ Fahrten zwischen Wohnung und erster  
Tätigkeitsstätte,

 ■ Heimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung,

ein Nutzungsentgelt, mindert dies den Nut-
zungswert (R 8.1 Absatz 9 Nummer 4 Satz 1 
LStR 2015, BFH-Urteile vom 30. November 
2016, Az. VI R 49/14 und VI R 2/15). 

Nutzungsentgelt ist 

 ■ ein arbeitsvertraglich oder aufgrund ei-
ner anderen arbeits- oder dienstrechtli-
chen Rechtsgrundlage vereinbarter nut-
zungsunabhängiger pauschaler Betrag  
(z. B. Monatspauschale),

 ■ ein arbeitsvertraglich oder aufgrund einer 
anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage vereinbarter an den ge-
fahrenen Kilometern ausgerichteter Betrag 
(z. B. Kilometerpauschale),

 ■ die arbeitsvertraglich oder aufgrund einer 
anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage vom Arbeitnehmer über-
nommenen Leasingraten.

Dies gilt auch für einzelne Kraftfahrzeugkos-
ten (z. B. Treibstoffkosten, Wartungs- und Re-
paraturkosten, Kraftfahrzeugsteuer, etc.), die 
zunächst vom Arbeitgeber verauslagt und an-
schließend dem Arbeitnehmer weiterbelastet 
werden. Kein Nutzungsentgelt ist insbesonde-
re der Barlohnverzicht des Arbeitnehmers im 
Rahmen einer Gehaltsumwandlung.

Übersteigt das Nutzungsentgelt den Nutzungs-
wert, führt der übersteigende Betrag weder zu 
negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskos-
ten.

Beispiele zur pauschalen Nutzungswertmethode

Der Arbeitgeber hat seinem Arbeitnehmer ein 
betriebliches Kraftfahrzeug auch zur Privatnut-
zung überlassen und den geldwerten Vorteil 
aus der Kraftfahrzeuggestellung nach der 1 Pro-
zent-Regelung bewertet.

Oktober 2017   d0Mus plus  |  7

Aktuelles Aus der FInAnzVerWAltunG



 ■ BMF-Schreiben vom 18 . September 2017, 
IV C 6-S 2176/07/10006, 2017/0761018

Das BMF hat zur bilanzsteuerrechtlichen Be-
rücksichtigung von Versorgungsleistungen, die 
ohne die Voraussetzung des Ausscheidens aus 
dem Dienstverhältnis gewährt werden, und von 
vererblichen Versorgungsanwartschaften Stel-
lung genommen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte mit Ur-
teilen vom 5. März 2008, I R 12/07 und vom 
23.  Oktober 2013, X R 3/12 entschieden, dass 
Versorgungszusagen nicht den Charakter als 
betriebliche Altersversorgung verlieren, wenn 
Leistungen nicht von dem Ausscheiden des Be-
günstigten aus dem Dienstverhältnis abhängig 
gemacht werden. 

Der BFH stellt aber klar, dass Pensionsleistun-
gen in erster Linie der Deckung des Versor-
gungsbedarfes dienen und folglich regelmäßig 
erst bei Wegfall der Bezüge aus der betriebli-
chen Tätigkeit gezahlt werden.

Wesentliche Punkte des BMF Schreiben sind:

 ■ Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG 
können wegen der Ausgeglichenheitsver-
mutung von Arbeitsleistung und Entgelt 
grundsätzlich nur auf Basis der nach dem 
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis zu 
gewährenden Leistungen angesetzt und 
bewertet werden.

 ■ Enthält eine Pensionszusage im Sinne 
von § 6a EStG keine Aussagen zum Aus-
scheiden aus dem Dienstverhältnis als 
Voraussetzung für die Gewährung der Ver-
sorgungsleistungen nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalles, ist davon auszugehen, dass 
zeitgleich mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen auch das Arbeitsverhältnis be-
endet wird. Die Ausübung des sog. zweiten 
Wahlrechtes nach R 6a Absatz 11 Satz 3 ff. 
EStR ist möglich. 

BIlAnzsteuerreCHtlICHe BerÜCksICHtIGunG VOn 
VersOrGunGsleIstunGen

Das BM-Schreiben 

nimmt zur Berück-

sichtigung von 

Versorgungsleistun-

gen, die nicht von 

dem Ausscheiden 

des Begünstigten aus 

dem Dienstverhältnis 

abhängig gemacht 

werden, Stellung.

Beispiel 1

In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist 
geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Nutzungs-
entgelt in Höhe von 0,20 Euro je privat gefahre-
nen Kilometer zu zahlen hat.

Es handelt sich um ein Nutzungsentgelt.

Beispiel 2

In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist 
geregelt, dass der Arbeitnehmer die gesamten 
Treibstoffkosten zu zahlen hat.

Die Kostenübernahme durch den Arbeitneh-
mer ist ein Nutzungsentgelt.

Zur sog. Fahrtenbuchmethode:

Statt des pauschalen Nutzungswerts können 
die auf die außerdienstlichen Fahrten entfal-
lenden tatsächlichen Aufwendungen als indivi-
dueller Nutzungswert angesetzt werden. Diese 
Bewertungsmethode setzt den Nachweis der 

tatsächlichen Kraftfahrzeugkosten (Gesamt-
kosten) und die Führung eines ordnungsgemä-
ßen Fahrtenbuchs voraus. Werden auf Grund 
eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs 
die außerdienstlichen und die dienstlichen 
Fahrten nachgewiesen, kann der auf die au-
ßerdienstliche Nutzung entfallende Anteil an 
den Gesamtkosten konkret ermittelt werden 
(§ 8 Absatz 2 Satz 4 EStG).

Bei der Fahrtenbuchmethode fließen vom Ar-
beitnehmer selbst getragene individuelle Kraft-
fahrzeugkosten nicht in die Gesamtkosten ein 
und erhöhen damit nicht den individuellen 
Nutzungswert. Zahlt der Arbeitnehmer ein 
pauschales Nutzungsentgelt, ist der individuel-
le Nutzungswert um diesen Betrag zu kürzen.

Es wird nicht beanstandet, wenn bei der Fahr-
tenbuchmethode vom Arbeitnehmer selbst 
getragene Kosten in die Gesamtkosten i. S. von 
§  8  Absatz 2 Satz 4 EStG einbezogen und wie 
bei der pauschalen Nutzungswertmethode als 
Nutzungsentgelt behandelt werden.
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 ■ Werden bei Eintritt der Invalidität oder bei 
Erreichen einer vereinbarten Altersgrenze 
die schriftlich zugesagten Versorgungsleis-
tungen gewährt, gilt der Versorgungsfall 
auch dann als eingetreten, wenn das Ar-
beitsverhältnis weiter bestehen bleibt. Ab 
diesem Zeitpunkt ist die Pensionsrückstel-
lung nach § 6a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 
EStG zu berechnen.

 ■ Beiträge an Direktversicherungen, Pensi-
onskassen und Pensionsfonds sind unter 
den Voraussetzungen der §§ 4 Abs. 4, 4c 
und 4e EStG unabhängig davon als Be-
triebsausgaben abzugsfähig, ob das Ar-
beitsverhältnis für den Erhalt der zugesag-
ten Leistungen beendet werden muss.

 ■ Zuwendungen an Unterstützungskassen 
sind nach Maßgabe des § 4d EStG abzugs-
fähig. Bei Zusagen auf lebenslänglich lau-
fende Leistungen ist das Deckungskapital 
nach § 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 
1 Buchstabe a EStG aber erst maßgebend, 
wenn der Berechtigte aus dem Dienstver-
hältnis ausgeschieden ist, da nur ehemali-
ge Arbeitnehmer Leistungsempfänger im 
Sinne dieser Regelung sind.

 ■ Steht bei Pensionszusagen, die den Bezug 
von Versorgungsleistungen neben dem 
laufenden Arbeitslohn eröffnen oder vorse-
hen, der Ausscheidezeitpunkt noch nicht 
fest, ist dieser wegen der Ausgeglichen-
heitsvermutung von Arbeitsleistung und 
Entgelt (Randnummer 1) sachgerecht zu 
schätzen und der Bewertung der Pensions-
rückstellung nach § 6a EStG zugrunde zu 
legen. Ein Anhaltspunkt für die Schätzung 
kann die Regelaltersgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder das Ende 
des Anstellungsvertrages sein. 

 ■ Werden die zugesagten Versorgungsleis-
tungen bei Erreichen einer bestimmten 
Altersgrenze oder bei Eintritt der Inva-
lidität unter entsprechender Herabset-
zung des Beschäftigungsgrades und des 
Arbeitslohns nur teilweise in Anspruch 
genommen, gilt der Versorgungsfall inso-
weit als eingetreten. In diesem Fall ist die 
Bewertung der Pensionsverpflichtung an 
Bilanzstichtagen zwischen der erstmaligen 

teilweisen Inanspruchnahme von Versor-
gungsleistungen und dem Erreichen des 
vom Steuerpflichtigen zulässigerweise 
gewählten Finanzierungsendalters (sog. 
rechnerisches Pensionsalter) für bilanz-
steuerliche Zwecke aufzuteilen. 

 ■ Die körperschaftsteuerlichen Regelungen 
für Gesellschafter-Geschäftsführer von Ka-
pitalgesellschaften bleiben unberührt.

 ■ In der Anwartschaftsphase ist eine Pen-
sionszusage an den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, die zwar die Vollendung des 
vereinbarten Pensionsalters voraussetzt, 
nicht jedoch dessen Ausscheiden aus dem 
Betrieb oder die Beendigung des Dienst-
verhältnisses, körperschaftsteuerrechtlich 
grundsätzlich nicht zu beanstanden. 

 ■ In der Auszahlungsphase der Pension führt 
die parallele Zahlung von Geschäftsfüh-
rergehalt und Pension - sowohl bei einem 
beherrschenden als auch bei einem nicht 
beherrschenden - Gesellschafter-Ge-
schäftsführer zu einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung, soweit das Aktivgehalt nicht 
auf die Pensionsleistung angerechnet wird.

 ■ Die Grundsätze gelten sowohl bei mo-
natlicher Pensionsleistung als auch bei 
Ausübung eines vereinbarten Kapital-
wahlrechts bei Erreichen der vereinbarten 
Altersgrenze.

 ■ Die Auflösung der Pensionsrückstellung 
steht der Annahme einer verdeckten Ge-
winnausschüttung nicht entgegen. Eine 
verdeckte Gewinnausschüttung ist auch 
dann zu bejahen, wenn das Aktivgehalt 
und die Arbeitszeit nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalls deutlich reduziert werden, 
da eine Teilzeittätigkeit mit dem Aufgaben-
bild eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
nicht vereinbar ist.
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Personengesellschaften 

können nun auch um-

satzsteuerliche Organ-

gesellschaften sein.

Aktuelle FACHBeIträGe

Mit BMF-Schreiben vom 26. Mai 2017 (BSt-
Bl. I 2017, 790) hat sich die Finanzverwaltung 
in wichtigen Punkten Teilen der jüngeren 
BFH-Rechtsprechung angeschlossen und den 
Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) ent-
sprechend angepasst. Besonders beachtlich ist 
dabei, dass nunmehr auch nach Auffassung 
der Finanzverwaltung Personengesellschaften 
umsatzsteuerliche Organgesellschaften sein 
können.

Nach dem klaren Wortlaut von § 2 Abs. 2 Nr. 
2 UStG kommen als umsatzsteuerliche Or-
gangesellschaften nur juristische Personen 
in Betracht. Im Umkehrschluss scheiden Per-
sonengesellschaften insgesamt aus. Perso-
nengesellschaften konnten bislang zwar um-
satzsteuerliche Organträger, nicht hingegen 
umsatzsteuerliche Organgesellschaften sein.

In den zu entscheidenden Urteilssachverhalten 
jeweils bezogen auf eine GmbH & Co. KG hatte 
der BFH hieran in mehreren Urteilen Zweifel 
und hat zwecks unionsrechtskonformer Ausle-
gung der nationalen Regelung dem EuGH unter 
anderem die Rechtsfrage vorgelegt, ob die nati-
onale Eingrenzung in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vor 
dem Hintergrund des Grundsatzes der Rechts-
formneutralität des Mehrwertsteuersystems 
mit EU-Recht vereinbar ist. 

Der EuGH hatte hierzu festgestellt, dass diese 
nationale Regelung nicht mit dem unionsrecht-
lichen Grundsatz der Rechtsformneutralität 
des Mehrwertsteuersystems vereinbar ist (Eu-
GH-Urteile vom 16. Juli 2015, C-108/14, „La-
rentia + Minerva“ und C-109/14, „Marenave“). 
Im Anschluss daran hatte der BFH mit unter-
schiedlicher Begründung einzelner Senate ent-
schieden, dass Personengesellschaften umsatz-
steuerliche Organgesellschaften sein können. 
Während der XI. Senat des BFH darauf abge-
stellt hatte, dass eine GmbH & Co. KG als „ka-
pitalistisch strukturierte“ Personengesellschaft 
einer juristischen Personen gleichzustellen sei 
(BFH-Urteil vom 2. Dezember 2015, V R 15/14), 
urteilte der V. Senat als Änderung seiner Recht-
sprechung, dass unabhängig von ihrer Struktur 
und Rechtsform (GbR, OHG, KG) die Eingliede-

rung einer Personengesellschaft in das Unter-
nehmen des Organträgers dann vorliegt, wenn 
Gesellschafter der Personengesellschaft neben 
dem Organträger ausschließlich (nicht wie bei 
juristischen Personen mehrheitlich) Personen 
sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in sein Un-
ternehmen finanziell eingegliedert sind (BFH-
Urteile vom 19. Januar 2016, XI R 38/12 und 
vom 1. Juni 2016, XI R 17/11). 

Auch wenn die Formulierung des BFH entspre-
chend dem Urteilssachverhalt eine unmittelba-
re Beteiligung des Organträgers verlangt, sind 
hierfür nach Auffassung der Finanzverwaltung 
mittelbare Beteiligungen ausreichend (A 2.8 
Abs. 5a S. 2 UStAE). Die Abweichungen in den 
rechtlichen Argumentationen der beiden Se-
nate des BFH waren in den bisherigen Urteilen 
nicht entscheidungserheblich, so dass eine Klä-
rung durch den Großen Senat des BFH bislang 
unterblieben ist. Die weitere Rechtsentwick-
lung in dieser Sache bleibt also abzuwarten.

Die Finanzverwaltung hat sich nunmehr der re-
striktiveren Auffassung des V. Senats des BFH 
angeschlossen. Die Regelung gilt zwingend ab 
1. Januar 2019; d.h. ab dann zählen Personen-
gesellschaften, die die speziellen Eingliede-
rungsvoraussetzungen erfüllen, zwingend zum 
umsatzsteuerlichen Organkreis. Bis dahin sind 
Konzernstrukturen unbedingt auf Vorteil- oder 
auch Nachteilhaftigkeit des Einbezugs von 
Personengesellschaften in den umsatzsteuerli-
chen Organkreis zu prüfen und gegebenenfalls 
Anpassungen vorzunehmen. Insbesondere ist 
dabei den unterschiedlichen Voraussetzungen 
der finanziellen Eingliederung von Personen- 
und Kapitalgesellschaften Rechnung zu tragen. 
Vor dem 1. Januar 2019 können Steuerpflichtige 
diese Grundsätze anwenden, wenn sich die am 
Organkreis Beteiligten bei der Beurteilung des 
Umfangs der umsatzsteuerrechtlichen Organ-
schaft übereinstimmend darauf berufen.

Insofern ist zu untersuchen und zu entschei-
den, ob Organkreisweit die Einbeziehung von 
Personengesellschaften, die die speziellen Ein-
gliederungsvoraussetzungen erfüllen, in die 
Organschaft aufgenommen werden sollten. 

uMsAtzsteuer IM FOkus
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Diese Entscheidung kann auch rückwirkend in 
allen offenen Jahren (von Organträger und poten-
zieller Organgesellschaft) angewandt werden. In-
teressant ist dies besonders für Fälle signifikanter 
Entgelte für Leistungen in/aus der Personengesell-
schaft, für die bislang kein Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden konnte (also insbesondere in 
Wohnungskonzernen). Allerdings sind auch um-
gekehrt Gestaltungen zu überprüfen, in denen Per-
sonengesellschaften bewusst zwischengeschaltet 
wurden, um Leistungen aus dem Organkreis he-
rauszuhalten (z.B. um Vorsteuerrückzahlungen 
über Anwendung des § 15a UStG zu strecken).

Auf Wunsch ist Ihnen die DOMUS bei entspre-
chenden Prüfungen selbstverständlich gern behilf-
lich.

Ihre Ansprechpartner:

Heiko Borberg 
Steuerberater
Tangstedter Landstraße 83 
22415 Hamburg

Telefon 040 / 520 11-208 
E-Mail h.borberg@domus-ag.net

Prof . Dr . Michael Pannen 
Steuerberater 
Niederlassungsleiter Steuern 
Goltsteinstraße 29 
40211 Düsseldorf

Telefon 0211 / 169 98-48 
E-Mail m.pannen@domus-ag.net

Prof. Dr. Michael Pannen 

leitet die Steuerabteilung der  

DOMUS AG in Düsseldorf. Er ist 

Professor für Allgemeine Betriebs-

wirtschaftslehre, insbesondere 

Rechnungswesen, Steuern und 

Wirtschaftsprüfung an der EBZ 

Business School. Prof. Dr. Pannnen 

ist seit 16 Jahren als Steuerberater 

tätig und war vor seinem Wechsel 

zur DOMUS zuständiger Tax-Part-

ner für die Beratung von Immo-

bilienunternehmen bei Deloitte.

Heiko Borberg

Diplom-Ökonom Heiko Borberg ist 

als Steuerberater bei der DOMUS 

AG in Hamburg tätig. Davor ar-

beitete er als Senior Manager und 

Prokurist für die Deloitte GmbH 

WpG. Er ist Lehrbeauftragter für 

Steuerrecht an der FOM Hochschu-

le für Oekonomie und Manage-

ment gGmbH und der EBZ Busi-

ness School GmbH sowie externer 

Doktorand an der TU Chemnitz.
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Russell
    Bedford

Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 30 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe . 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden .

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 290 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen .

Die WTS Wohnungswirtschaftliche 
Treuhand in Sachsen GmbH wurde vom 
Verband Sächsischer Wohnungsgenos-
senschaften e.V . im Jahr 1993 in Dres-
den gegründet.  

Der Verband ist alleiniger Gesellschafter 
des Unternehmens. Als Treuhand be-
raten wir die Mitglieder des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaf-
ten e. V. bei der Lösung betriebswirt-
schaftlicher und steuerrechtlicher Auf-
gabenstellungen.

In Kooperation mit den Unternehmen 
der DOMUS sind wir der Ansprechpart-
ner für Wohnungsunternehmen, die 
nicht Mitglied des Verbandes sind.

Als Treuhand kennen wir die beson-
dere Situation der Wohnungsgenos-
senschaften in der Region und haben 
unsere Leistungen und Produkte den 
aktuellen Anforderungen angepasst. Der 
Schwerpunkt unserer Beratung liegt da-
rin, gemeinsam mit dem Unternehmen 
an Lösungsansätzen für eine langfristig 

gesicherte Unternehmensentwicklung 
zu arbeiten. Ausgerichtet auf den Bedarf 
und die Anforderungen aller Partner der 
Wohnungswirtschaft beraten wir unse-
re Mandanten im operativen Tagesge-
schäft und strategisch auf dem Weg in 
die Zukunft. 

In Kooperation mit der DOMUS stellen 
wir Ihnen die Steuermitteilungen zur 
Verfügung. 

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft 

Hauptsitz Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-249
info@domus-ag.net
www.domus-ag.net

Weitere Niederlassungen in:
Potsdam, Dresden, Düsseldorf, Erfurt,  
Frankfurt (Oder), Hamburg, Hannover,  
Magdeburg, Prenzlau, Rostock  
und Senftenberg

DOMUS Consult 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

Niederlassung Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 743 30-0
Telefax 0331 / 743 30-15
team@domusconsult.de
www.domusconsult.de

Hauptsitz Berlin

Geschäftsstellen in:
Dresden und Erfurt

DOMUS Recht
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Hauptsitz Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-198
Telefax 030 / 823 26 82
hillebrand@domusrecht.de

Weitere Niederlassung in:
Dresden

© 2017 DOMUS AG

WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand in Sachsen GmbH
Antonstraße 37 · 01097 Dresden
Telefon 0351 / 80 70 140 · Telefax 0351 / 80 70 161
mail@wts-dresden.de · www.wts-dresden.de


